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1. EINLEITUNG 

Die Stadt Bad Rodach fasse den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Unterer 
Marbach“. 
Parallel zum Bebauungsplan ist eine Änderung des Flächennutzungsplan durchzuführen 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Flächennutzungsplanes 

Durch den Bau des Lebensmittelmarktes soll die wohnortnahe Grundversorgung der Bevöl-
kerung sichergestellt werden. 

Das Planungsgebiet befindet sich westlich der Stadt Bad Rodach im Landkreis Coburg. Er-
schlossen wird das Gebiet über die Staatsstraße 2205. Die Fläche besteht aus landwirt-
schaftlich genutzten Ackerflächen. 
Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,42 ha inkl. der Ausgleichsflächen. 
 

Der Planungsbereich umfasst folgende Flächen: 

 

 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevan-
ten Ziele und ihre Begründung 

Rechtsgrundlage für den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnungsplanung bildet das 
Baugesetzbuch (BauGB), hier speziell § 9(1) Abs. 10, 15, 16, 20, 24, 25 sowie § 9 (1a), wo-
nach Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der Landschaft innerhalb der Bauleitpla-
nung vorzusehen sind sowie das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) Art. 3 und 
Art. 6 (a, b), welche die Darstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Grünord-
nungsplan behandeln. 
Die Grünordnungsplanung umfasst eine Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes und 
eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung europäischer Vogelarten sowie der Arten des 
Anhanges IV FFH- Richtlinie und weiterer streng geschützter Arten. 
Für die Erarbeitung der Umweltprüfung ist § 2 Absatz 4 BauGB maßgebend. Weiterhin rele-
vant sind die §§ 1, 2a BauGB, die Anlage zu § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB. Hier wird defi-
niert, wie in Zukunft die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden sollen. 
Bei der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden Pflanzen- und Tierarten nach § 44 
Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und Arten nach Art. 6a Abs. 2 S. 2 BayNatSchG untersucht. 

Die Grünordnungsplanung und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) werden auf 
Ebene des Bebauungsplanes abgehandelt. Ebenso die entsprechenden Ausgleichsmaßnah-
men und detaillierte Aussagen zu den Schutzgütern 

Für den Flächennutzungsplanes wird ein Umweltbericht erstellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 15.884,00 m²
Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel" 9.315,00 m²
Mischgebiet 3.106,00 m²
Straßenverkehrsflächen 3.409,00 m²
Flächen für Ver- und Entsorgung: Elektrizität (Trafo-Station) 55,00 m²
Flächen für Maßnahmen zurm Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 8.285,00

m²
15.885,00 m²

Gesamtfläche 24.169,00 m²
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2. BESTANDSAUFNAHME, BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN – PROGNOSE BEI DURCHFÜHRUNG DER PLA-
NUNG 
Lage im Raum 
Die Stadt Bad Rodach mit ihren Ortsteilen befindet sich im nordwestlichen des Landkreises 
Coburg. Das zukünftige Baugebiet befindet sich in Bad Rodach östlich in Richtung Rossfeld, 
im Anschluss an ein bestehendes Wohngebiet und einem Pferdehof. 
 
Folgende Flur-Nummern sind betroffen: 

 860 
 821/1 
 843 
 844 

 
Luftbild – Planungsgebiet / Lage im Raum 

(Bayernatlas, Maßstab 1:10 000) 

 
Auf dem Gebiet des Bebauungsplanes sind folgende Strukturen vorhanden, die für Natur 
und Landschaft maßgeblich sind: 
 Ackerfläche (Raps) 
 
Um die Umweltauswirkungen des geplanten Baugebietes beurteilen zu können, werden im 
folgenden Bestand und Planung beschrieben. 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird nachfolgend beschrieben. Dabei werden drei 
Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
(In die Beschreibungen fließen auch Hinweise des Internet-Portals FIN-Web des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt ein) 

 
2.1 Schutzgut Boden (Naturraum und Geologie) 
Bestandsaufnahme / Beschreibung: Naturräumlich gesehen befindet sich das Planungsge-
biet im Bereich der Mainfränkischen Platten, Untereinheit Keupergebiete im Grabfeldgau. 

Planungsgebiet 
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Der geologische Untergrund besteht aus Kalkstein und Ton-/ Mergelgestein. Der Boden ist 
zweigeteilt: im nördlichen Teil des Planungsgebietes besteht der Boden fast ausschließlich 
aus Pararendzina und kalkhaltigem Pelosol aus (grusführendem) Lehm bis Ton (Mergelstein, 
selten mit Dolomitstein. Der südliche Teil besteht überwiegend aus Braunerde, verbreitet Pa-
rabraunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm). (BayernAtlas) 
Bewertung / Auswirkungen: Der Geltungsbereich umfasst eine Ackerfläche. Wird die Bebau-
ung wie geplant durchgeführt, wird eine zusätzliche Versiegelung vorgenommen. Damit geht 
Lebensraum für Flora und Fauna verloren; die Funktionen des Bodens werden beeinträch-
tigt, Bodenlebewesen gestört. 
Ergebnis: Aufgrund der Versiegelung des Bodens sind Umweltauswirkungen mittlerer Erheb-
lichkeit zu erwarten. 
 
2.1.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 
 Erhalt des Oberbodens 
 Wiederverwendung des Oberbodens 

 
2.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 
Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb von Grund-
wasser bzw. eines Überschwemmungsbereiches. 
Bewertung / Auswirkungen: Mit der Erstellung der Gebäude und deren Erschließung werden 
Flächen versiegelt. Bei der zusätzlichen Versiegelung reduzieren sich die Versickerungs-
möglichkeiten weiter. Es ist von einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss auszugehen, 
was wiederum zu einer Minderung der Grundwasserneubildung in diesem Bereich führt. Das 
anfallende Niederschlagswasser soll ortsnah versickert werden bzw. im Trennsystem in ein 
Gewässer eingeleitet werden. 
Ergebnis: Aufgrund der Bebauung sind Umweltauswirkungen von mittlerer Erheblichkeit zu 
erwarten. 
 
2.2.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 
 Minimierung der Versiegelung 
 
2.3 Schutzgut Klima und Lufthygiene 
Bestandsaufnahme / Beschreibung: Bad Rodach liegt weit nördlich des Mains in Oberfran-
ken / Obermaingebiet im Landkreis Coburg und weist ein gemäßigt ozeanisches Klima auf. 
Die Niederschlagssummen betragen bis zu 650 - 750 mm im Jahr. Die durchschnittliche jähr-
liche Lufttemperatur beträgt 8 - 9˚C. 
Es herrschen Windgeschwindigkeiten von 2,6 bis 3,0 m/s. (Klimaatlas von Bayern, Bayeri-
scher Klimaforschungsverbund, 1996) 

Bewertung / Auswirkungen: Die künftige Bebauung wird das Mikroklima ändern, da versie-
gelte Flächen sich mehr erwärmen als offenporige. Um auf die zunehmende Klimaerwär-
mung zu reagieren, sollten jedoch zusätzliche Gehölze und für die Gebäude eine Dachbe-
grünung vorgesehen werden. 
Ergebnis: Aufgrund der zusätzlichen Versiegelung sind Umweltauswirkungen von mittlerer 
Erheblichkeit zu erwarten. 
 
2.3.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 
 Minimierung der Versiegelung 
 Dachbegrünung auf den zukünftigen Gebäuden ist anzustreben 
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2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität) 
Bestandsaufnahme / Beschreibung: Die für den Naturschutz relevanten Flächen im Gel-
tungsbereich bestehen aus verschiedenen Strukturen bzw. Habitaten. 
Es sind folgende Bereiche vorhanden:  

 Ackerfläche 
 
Nachfolgende Fotos zeigen die Lebensraumstrukturen bzw. die Planungsfläche, Blickrich-
tung von der St 2205 im Westen auf das Planungsgebiet in Richtung Osten auf das anschlie-
ßende Wohngebiet von Bad Rodach (Foto 1). Foto 2 zeigt eine Aufnahme aus Richtung an-
schließendem Wohngebiet in Richtung Westen zur St 2205. Foto 3 wurde von der St 2205 
aus in Richtung des Wohngebietes in Bad Rodach (West nach Ost) aufgenommen. Die Auf-
nahmen wurden am 1. Mai bzw. 15. August 2021 von Herrn Maier aufgenommen und geben 
einen guten Überblick über das zukünftige Planungsgebiet. 
Um die Bilder besser einordnen zu können ist das Planungsgebiet als Luftbild vorangestellt. 
 

 
Luftbild der Planungsfläche (BayernAtlas, 06.08.22) 

 

 
 
 

1 

Planungsgebiet 

Bad Rodach 

St 2205 
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Ackerfläche 
Die vorhandene Ackerfläche bietet insbesondere den Feldvögeln geeignetes Brut-, Nah-
rungs- und Rasthabitat. Aber auch Fledermäuse und andere Vögel nutzen diese Fläche 
möglicherweise als Jagdrevier. 
 

 
Ausschnitt des Planungsgebietes - Luftbild 

(Bayernatlas, 1:2500) 

 
Die potenzielle natürliche Vegetation ist Bergseggen-Hainsimsen- im Komplex mit Bergs-
eggen-Waldmeister-Buchenwald; örtlich im Komplex mit Waldlabkraut-Traubeneichen-Hain-
buchenwald und Weißfingerkraut-Traubeneichenwald. 
Dabei dominiert die Buche. Begleitende Baumarten sind Trauben-Eiche, Berg-Ahorn, Hain-
buche, Elsbeere, Feld-Ahorn, Sommer-Linde, Stiel-Eiche, Esche und Mehlbeere. 
Aufgrund der günstigen Lichtverhältnisse bilden Seggen- Buchenwälder besonders struktur-
reiche Waldmäntel aus, die zumeist aus den Baum- und Straucharten des Bestandes beste-
hen wie z.B. Weißdorn- und Wildrosenarten, Liguster, Schlehe, Schneeball, Kreuzdorn, Hart-
riegel. 

Planungsgebiet 

2 3 
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(FIN-Web / Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forst-
wirtschaft, Freising, 2004). 

Die Potenzielle Natürliche Vegetationsgesellschaft als diejenige Pflanzengesellschaft, die sich bei Nut-
zungsaufgabe aufgrund der natürlichen Vegetationsentwicklung als Klimax einstellen würde; sie gibt 
Hinweise auf die standortgerechte Auswahl von Gehölzen bei Pflanzmaßnahmen. 

Bewertung / Auswirkungen: Mit Überbauung von offenem Boden geht Lebensraum für Flora 
und Fauna verloren, ein Ausweichen in angrenzende Bereiche ist jedoch möglich. Der Ver-
lust der Ackerfläche führt zur Reduzierung des derzeitigen Lebensraumangebotes. Auch hier 
ist ein kurzfristiges Ausweichen in benachbarte Bereiche möglich. Mit der Schaffung von ent-
sprechenden Strukturen im gleichen Naturraum bzw. in unmittelbarer Nähe kann ein Aus-
gleich für den Flächen- und Biotopverlust geschaffen werden, die Strukturvielfalt bleibt erhal-
ten. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
Ergebnis: Die betroffenen Flächen sind als Lebensraum für Tiere und Pflanzen von Bedeu-
tung. Mit den umzusetzenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind Umweltauswirkungen 
auf die Biodiversität von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
Zusätzlich zu dieser Beschreibung wird im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung europäischer Vogelarten sowie der Arten des 
Anhanges IV FFH- Richtlinie sowie von Arten, die nach nationalem Recht streng geschützt 
sind und damit eine sogenannte Prognose und Abschätzung hinsichtlich eines Verbotstatbe-
standes durchgeführt. Zusätzlich sind Bestandsaufnahmen hinsichtlich Feldvögeln 
durchzuführen. 
 
2.5 Schutzgut Landschaft 
Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Planungsgebiet befindet sich an bereits vorhande-
ner Wohnbebauung, im Anschluss grenzen weitere Ackerflächen an. 
Bewertung / Auswirkungen: Ein harmonisches Landschafts- und Ortsbild ist entscheidend für 
das Landschaftserlebnis, den Erholungswert und damit die visuelle Empfindlichkeit einer 
Landschaft. Das Landschaftsbild wird durch die geplante Bebauung beeinträchtigt. 
Ergebnis: Mit der Bebauung sind Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutz-
gut Landschaft zu erwarten. 
 
2.5.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 
 Einbindung in die Landschaft durch Eingrünungsmaßnahmen 
 
2.6 Schutzgut Mensch 
2.6.1 Imissionsschutz 
Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Plangebiet befindet sich im Westen bereits beste-
hender Bebauung an der Staatsstraße 2205 (St 2205). Die Zufahrt erfolgt ebenfalls über die 
St 2205. 
Bewertung / Auswirkungen: Mit der Erstellung des Bebauungsplanes ist von einer unwesent-
lichen Erhöhung von Lärmimissionen auszugehen, da auf der anderen Straßenseite bereits 
ein Markt vorhanden ist. Der Lärmschutz wird im Rahmen der Baugenehmigung berücksich-
tigt. 
Ergebnis: Es sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch zu 
erwarten. 
 
 
 



Stadt Bad Rodach Umweltbericht 
10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Unterer Marbach“  
 Seite 9 
  

Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

2.6.2 Erholungseignung 
Bestandsaufnahme / Beschreibung: Die Flächen sind für die Erholungsnutzung von unterge-
ordneter Bedeutung. 
Bewertung / Auswirkungen: Mit der zusätzlichen Bebauung der Fläche verschlechtert sich 
die Erholungseignung nicht wesentlich. 
Ergebnis: Mit der Errichtung des Baugebietes sind Umweltauswirkungen geringer Erheblich-
keit für das Schutzgut Mensch zu erwarten. 
 
2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Sind nicht vorhanden. 
 
2.8 Zusammenfassende Konfliktanalyse 
Die Konfliktanalyse zeigt die Beeinträchtigungen bzw. Konflikte durch die Bebauung auf. 
Eine Gesamtbeurteilung führt die nachfolgende Tabelle auf: 
 

Schutzgut Art des Eingriffs Konfliktgrad Unvermeidbare 
Beeinträchtigung 

ausgleichbar 

Landschaftspflegerische 
Maßnahmen 

Begründung 

Boden Flächeninanspruch-
nahme durch Versiege-

lung 

mittel nein, 
nur im Umfeld 

Schutz und Wiederverwen-
dung des Oberbodens 

Erhalt des Oberbodens 

Wasser Änderung des Abflus-
ses von Oberflächen-

wasser 

mittel ja Versickerungsfähige Beläge, 
getrennte Abwasserbeseiti-

gung 

Regenwasserabfluss 
verlangsamen 

Klima / Luft Beeinflussung des 
Kleinklimas 

mittel ja Pflanzung von Gehölzen im 
Planungsgebiet 

Kleinklimatischer Ein-
fluss auf Frischluftver-

sorgung und Luftqualität 

Flora / Fauna Verlust von Ackerflä-
chen 

gering nein, 
nur im Umfeld 

Schaffung von Lebensräu-
men im direkten Umfeld 

Ausgleich für Flächen-
verlust, Erhöhung der 

Strukturvielfalt, ökologi-
sche Aufwertung 

Landschaftsbild Verlust von Grünfläche mittel ja Pflanzung von Gehölzen Einbindung der Baulich-
keiten 

Mensch Grundversorgung des 
Menschen 

 

gering ja Pflanzung von Gehölzen Harmonische Einbin-
dung der Baulichkeiten 

Kultur und Sach-
güter 

    Es sind keine Kultur-/ 
Sachgüter vorhanden 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes der Stadt Bad Rodach wurde ein Bereich ausge-
wählt, welcher aus einer Ackerfläche besteht und damit Lebensraumstrukturen für Fauna be-
inhaltet. 
Die vorgesehene Bebauung stellt einen Eingriff in Natur- und Landschaft dar, dieser ist aller-
dings mit entsprechenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. 
Die Beeinträchtigung von Boden, Wasserhaushalt und Lebensraum wird durch entspre-
chende Ausgleichsflächen ausgeglichen. Hier stellt die der Gemeinde Flächen zur Verfü-
gung. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, Herr Wolf, wurden Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen abgestimmt. 
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3. PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES 
BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 
3.1 Schutzgut Boden 
Bei Nichtdurchführung der Bebauungsplanung ist davon auszugehen, dass die Flächen wie 
bisher genutzt würden. Die Ackerfläche bliebe erhalten. Die Bodenstruktur und das Bodenle-
ben würden nicht zusätzlich beeinträchtigt. 
 
3.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 
Ohne zusätzliche Bebauung der Flächen blieben Versickerungsflächen für Oberflächenwas-
ser und die damit verbundene Zuführung zum Grundwasser erhalten.  
 
3.3 Schutzgut Klima und Lufthygiene 
Ohne Bebauung und der Beseitigung von Grünstrukturen und damit verbundenen Flächen-
versiegelung, bliebe das Kleinklima in seiner jetzigen Form erhalten. 
 
3.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Bliebe die Fläche im derzeitigen Zustand erhalten, würden die Strukturen weiterhin potenzi-
elle Teillebensräume darstellen, es würde aber auch keine Erhöhung der Strukturvielfalt 
durch die Anlage von Ausgleichsflächen stattfinden. 
 
3.5 Schutzgut Landschaftsbild 
Würden die Flächen keiner Umnutzung unterliegen, bliebe das Landschaftsbild in seiner jet-
zigen Form erhalten. 
 
3.6 Schutzgut Mensch / Immissionsschutz 
Ohne die Bebauung würde die Erholungseignung annähernd gleichbleiben. Das zusätzliche 
Lärmaufkommen wäre ohne Bebauung nicht vorhanden. 
 
3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Nicht vorhanden 

 

 

4. GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND 
ZUM AUSGLEICH DER UMWELTAUSWIRKUNGEN (EINSCHL. DER NATUR-
SCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG) 
Die Auswirkungen, die durch das zukünftige Planungsgebiet entstehen bzw. die zu erwarten-
den Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch umsichtige Planung und die Berücksich-
tigung von Fauna und Flora bei der Umsetzung der Bebauung weitgehend vermieden bzw. 
gemindert. 
 
Für die Maßnahmenplanung gelten folgende Ziele: 
 Vermeidung einer Beeinträchtigung von Natur und Landschaft so weit wie möglich 
 Durchführung von Minimierungsmaßnahmen 
 Schaffung von Ersatzlebensräumen 
 Ausgleich der Eingriffswirkung 
 Festsetzung von landschaftspflegerischen Maßnahmen 
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Hinweis: 
Alle Maßnahmen sind im beiliegenden Grünordnungsplan / Bebauungsplan dargestellt und 
festgelegt. 

 
4.1. Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 
4.1.1 Schutzgut Boden 
Oberboden ist möglichst innerhalb des Baugebietes zu sichern und wieder zu verwenden. 
Der Boden ist fachgerecht in Mieten zu lagern (siehe DIN 18915). Bei der Lagerung von 
mehr als 3 Monaten in der Vegetationszeit ist eine Zwischenbegrünung zum Schutz von un-
erwünschter Vegetation und Erosion durchzuführen (siehe DIN 18917). 
Grundsätzlich ist zum Erhalt des Bodenlebens der Versiegelungsgrad innerhalb der Grund-
stücke sowie die Erschließung zu minimieren. Die Bodenfunktionen sind weitestgehend zu 
erhalten. 
Weiterhin sind folgende Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes Kronach sind zu berücksich-
tigen (Stellungnahme vom 27.01.2022): 

1. Eine Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen ist z.B. durch eine BBB (bodenkun-
dliche Baubegleitung) durchzuführen. 

2. Im neu zu bebauenden Bereich sind der belebte Oberboden (Mutterboden) und der 
kulturfähige Unterboden (Lößlehm) nach § 22 BauGB zu schonen, getrennt abzutra-
gen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und nach den Vor-
gaben des §12 BBodSchV ortsnah möglichst innerhalb der gleichen bodenkundlichen 
und geologischen Einheit, z.B. landwirtschaftlich, zur Bodenverbesserung fachge-
recht zu verwerten. 

3. Der nicht kulturfähige Unterboden und das Untergrundmaterial sollten innerhalb des 
Vorhabensbereiches in technischen Bauwerken (z.B. Lärmschutzwall) verwendet 
werden um eine Entsorgung zu vermeiden. 

4. Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jewiligen Entsorgungsweg 
die rechtlichen und technischen Anforderungen (z.B. §12 BBodSchV, Leitfaden zur 
Verfüllung und Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie 
DepV) maßgeblich. 

5. Für die oben genannten Punkte (1 bis 3) ist für die verschiedenen Bauphasen (Er-
schließung, Bebauung), ein Bodenmanagement zu erstellen (Massenbilanzen, Ver-
wertungs- / Entsorgungskonzept. 

6. Es sind DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau, hier 
v.a. Hinweise zur Vermeidung von Verdichtung, DIN 19731 (Verwertung von Boden-
material) und DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorha-
ben) entsprechend zu berücksichtigen. Bei Herstellung einer durchwurzelten Boden-
schicht sind die Vorgaben §12 BBodSchV zu beachten. 

 
4.1.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 
Zum Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens ist der Versiegelungsgrad innerhalb 
des Geltungsbereiches zu minimieren. 
 
4.1.3 Schutzgut Klima / Lufthygiene 
Zur Minderung der Sonneneinstrahlung bzw. der Wärmespeicherung werden Gehölze ge-
pflanzt. 
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4.1.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Siehe Kapitel 3.2.1 
Insektenschonende Beleuchtung 
Für die Straßenlampen ist eine insektenschonende Beleuchtung wünschenswert. 
 
4.1.5 Schutzgut Landschaftsbild 
Das Baugebiet wird durch Gehölzpflanzung eingegrünt und somit in die Landschaft integriert. 
 
4.1.6 Schutzgut Mensch 
4.1.6.1  Immissionsschutz 
Der Lärmschutz wird im Rahmen der Baugenehmigung berücksichtigt. 
4.1.6.2  Erholungseignung 
Die Erholungseignung wird nicht wesentlich beeinträchtigt. Hierzu trägt die geplante Bepflan-
zung für das Baugebiet bei. 
 
4.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Nicht vorhanden. 
 

4.2 Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF / FSC-Maßnahmen für die Fauna 

Diese Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen bzw. FSC-Maßnahmen) werden als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG durchgeführt, um eine Gefährdung der lokalen Populationen zu ver-
meiden. 

FCS-Maßnahmen müssen nicht im räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff stehen. 

Jagdhabitate für Fledermäuse und Vögel werden insoweit optimiert, da das Baugebiet einge-
grünt wird und somit eine zusätzliche Struktur (außer Ackerflächen) geschaffen werden. 

 

4.3 Maßnahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf 
Naturhaushalt und Landschaftsbild – Ausgleichsflächen 

Zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen von Erschließung sowie Bebauung auf 
Naturhaushalt und Landschaftsbild stellt der Vorhabensträger Flächen zur Verfügung. Diese 
Bereiche werden bezeichnet als "Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft". 

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Berechnung der Ausgleichsflächen: 

 
Tabelle 1: Bewertung und Berechnung der Ausgleichsflächen 

 
 
Hinweise: 
Kategorie I:   Gebiete geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
Kategorie II:  Gebiete mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
Kategorie III: Gebiete hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
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Hinweis 
In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, Herrn Wolf, wurden Maßnahmen festge-
legt. Diese werden vom Vorhabensträger umgesetzt. 
Nähere Hinweise hierzu sind im Umweltbericht auf Bebauungsplanebene erläutert. 

 

4.4 Maßnahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf 
Naturhaushalt und Landschaftsbild – Eingrünungsmaßnahmen 

Die entstehenden Gebäude werden eingegrünt. 
Nähere Hinweise hierzu sind im Umweltbericht auf Bebauungsplanebene erläutert. 

 

 

5. ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Für den Bebauungsplan werden Flächen herangezogen, die im Zusammenhang mit bereits 
vorhandener Bebauung gesehen werden muss. Der neue Markt befindet sich im Anschluss 
an bereits bestehende Bebauung und die Erschließung wird über eine bestehende Staats-
straße sichergestellt. Eine Alternative zu der Planung ergaben sich somit nicht. 

 

 

6. METHODISCHES VORGEHEN UND SCHWIERIGKEITEN 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Leitfaden des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen in Einklang mit Natur und Land-
schaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ verwendet. Für die Bearbeitung wurden 
keine ergänzenden Gutachten vergeben. Als Grundlage für die verbal argumentative Darstel-
lung und die dreistufige Bewertung sowie als Datenquelle dienten Angaben der Fachbehör-
den sowie Bestandsaufnahmen. (siehe Literaturangaben). 

 

 

7. MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG (MONITORING) 

Mit dem baubegleitenden Monitoring wird die eigentliche Baumaßnahme, die Erbringung der 
Ersatz- und Ausgleichsflächen bzw. die geplanten landschaftsplanerischen Maßnahmen 
(Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) begleitet. 
Daraus können zum einen eventuelle Konsequenzen abgeleitet werden, um die Ziele für Na-
tur und Landschaft zu erreichen. Zum anderen wird dadurch der Nachweis erbracht, dass die 
Maßnahmen und Auflagen durchgeführt wurden, was wiederum zur Rechtssicherheit bei-
trägt.  

Es ist wünschenswert bei Einreichung der Unterlagen den Auftrag für die Durchführung der 
ökologischen Baubegleitung zu vergeben. Dadurch wird gewährleistet, dass der Eingriff in 
Natur und Landschaft so gering wie möglich gehalten und die landschaftsplanerischen Maß-
nahmen entsprechenden umgesetzt werden 

Der Bauherr spart bei umsichtiger Planung und Umsetzung der Maßnahmen zusätzliche 
Kosten. 
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8. ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 

Für den Bebauungsplan wird die Eingriffsregelung angewendet, um den Belangen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege nachzukommen. 
Neben den Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung des Eingriffes sind zusätzlich Maß-
nahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf Naturhaushalt und Land-
schaftsbild vorgesehen. Die Stadt stellt hierfür Flächen zur Verfügung. 
Ausmaß der Ausgleichflächen und entsprechende Maßnahmen wurden mit von der Unteren 
Naturschutzbehörde, Landratsamt Coburg, Herrn Wolf, abgesprochen. 
Die aufgeführten Maßnahmen führen zu einer Erhöhung der Strukturvielfalt des Lebensrau-
mes und damit zu einer Erhöhung der Artenvielfalt. 
Die nicht verminder- und vermeidbaren Beeinträchtigungen der Funktionen von Naturhaus-
halt und Landschaftsbild sowie ihre Wechselbeziehungen werden naturschutzrechtlich kom-
pensiert, das zukünftige Baugebiet wird gut in die Landschaft eingebunden. Der Eingriff in 
Natur und Landschaft ist nach Abschluss der Maßnahmen ausgeglichen. 
 

 

 

 

 
Bad Rodach, den 17. Januar 2023 Kreuzwertheim, 17. Januar 2023 
 
 
 

 
Tobias Ehrlicher Michael Maier 
Erster Bürgermeister Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt (FH) 
 
Markt 1 Bürgermeister-Fröber-Weg 4 
96476 Bad Rodach 97892 Kreuzwertheim 
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